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Ergänzungsvertrag Datenschutz und Sicherheit in militärischen Liegenschaften 

zum  

Vertrag für Wartung und Inspektion 

von technischen Anlagen und Einrichtungen 

- nachstehend Grundvertrag genannt – 

Hinweis: Erläuterungen zum Vertrag (eingerückt und kursiv) sind nicht Vertragsbestandteil 

Zwischen: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Bundes-
ministerium der Verteidigung, vertreten durch Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn

vertreten durch: Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ulm         
Westerlinger Straße 13/2                               
89077 Ulm

-nachstehend Auftraggeber (AG) genannt- 

und der Firma 

-nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt- 

wird für PV-Anlage mit Batteriespeicher

Standort(e) der Anlage(n): Standort-Sportanlage Ulm
Heeresmusikkorps
Hörvelsinger Weg 1
89081 Ulm

Betreiber der Anlage(n): Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ulm 
Westerlinger Straße 13/2, 89077 Ulm

Nutzer der Anlage(n): Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ulm 
Westerlinger Straße 13/2, 89077 Ulm

Baudurchführende  
Dienststelle: 

Staatliches Hochbauamt Ulm               
Bundesbau Baden-Württemberg                 
Grüner Hof 2                                 
89073 Ulm

Auftragsnummer des Auftragge-
bers:

25-21397

ergänzend zum Grundvertrag vom 04.08.2025 folgender Vertrag geschlossen. 
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1. Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand des Vertrages sind die Anforderungen an den Datenschutz, die Geheimhaltung 

und an die Sicherheit in militärischen Liegenschaften. 

2. Datenschutz  

Die für die Abrechnung und sonstige Ausführung des Vertragsverhältnisses benötigten Da-
ten werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und benutzt. Diese Daten 
werden von AN lediglich weitergegeben, soweit dieses zur Vertragserfüllung oder aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. Dazu gehört auch der Austausch von Daten mit 
Netzbetreibern. 

3. Geheimhaltung und Vertraulichkeit  

Der AN verpflichtet sich, alle ihm zur Kenntnis gelangten internen Angelegenheiten des AGs 
und der zu beliefernden Abnahmestellen vertraulich zu behandeln, insbesondere Vorkeh-
rungen zu treffen, dass solche Kenntnisse anderen Personen außer den mit der Ausführung 
beauftragten nicht bekannt werden. Der AN hat die Pflicht, die mit der Ausführung beauf-
tragten Personen gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz zu verpflichten. Der AN ist selbst 
zur Einhaltung der Regelungen des § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet. 

4. Sicherheit 

1. Die militärische Sicherheit und der Dienstbetrieb der Bundeswehr dürfen durch die Mit-
benutzung der Liegenschaft nicht beeinträchtigt werden. Die vom AN in Bundeswehr-
Liegenschaften oder am Einsatzort zur Durchführung des Vertrages eingesetzten Mitar-
beiter oder Dritte haben vor allem die Vorschriften zu beachten, die der AG in diesen 
Liegenschaften oder am Einsatzort allgemein oder speziell aus Gründen der militärischen 
Sicherheit erlassen hat. Diesbezügliche Anordnungen, Auflagen und Einschränkungen 
oder sonstige Maßnahmen des Kasernenkommandanten/ Dienststellenleiters sind vom 
AN zu befolgen bzw. zu dulden. 

2. Der AN wird sein Personal verpflichten, sich hierüber unverzüglich nach Eintreffen in 
Bundeswehr-Liegenschaften oder am Einsatzort zu informieren. Der AN hat eine Liste 
des dort eingesetzten Personals enthaltend Name, Vorname, Geburtstag und -ort, Wohn-
anschrift, Nationalität, Ausweis-Nr. (Personalausweis oder Reisepass), Beruf, Arbeitge-
ber, bei dem Sicherheitsbeauftragten/Offizier der zu besuchenden Stelle zu hinterlegen 
und die verantwortlichen Aufsichtspersonen namentlich bekannt zu geben. Für den Zutritt 
zur Liegenschaft kann eine Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz notwendig werden. 

3. Aus Gründen der militärischen Sicherheit kann der AG verlangen, dass der AN einzelne 
Personen entweder nicht mit für den AG durchzuführenden Arbeiten betraut oder sie un-
verzüglich davon entbindet. 

4. Der AN verpflichtet sich, die Sicherheitsbestimmungen gemäß der Anlage 4 inklusive 
Staatenliste zu beachten. 

5.  Der AN verpflichtet sich, gleichartige Bestimmungen in Verträge mit eventuellen Unter-
auftragnehmern aufzunehmen. 
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5. Vertragslaufzeit/Kündigung1

Es gelten die Bedingungen des Grundvertrages. 

Für den Auftraggeber2: Für den Auftragnehmer9:

Ulm, den 04.08.2025 ___________ den _________

………………………………………….. ………………………………………….. 

Name/Unterschrift Name/Unterschrift 

1 vom Auftraggeber auszuwählen bzw. auszufüllen 
2 Unterschrift und Stempel sind entbehrlich bei Beauftragung im Rahmen eines Bauausführungsauftrages 

nach VOB/B einschließlich Instandhaltung. 


